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§ 933 ABGB Gewahrleistungsfrist;
Verjahrung

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Der Ubergeber leistet Gewahr fiir jeden Mangel, der bei Ubergabe der Sache vorliegt und innerhalb von zwei
Jahren, bei einer unbeweglichen Sache innerhalb von drei Jahren nach diesem Zeitpunkt hervorkommt. Bei
Rechtsmangeln leistet der Ubergeber Gewahr, wenn der Mangel bei Ubergabe der Sache vorliegt.

2. (2)Bei Viehmangeln betragt die Frist sechs Wochen. Sie beginnt bei Mangeln, fur die eine Vermutungsfrist besteht,
erst nach deren Ablauf.

3. (3)Die Rechte des Ubernehmers aus der Gewahrleistung sowie die Anspriiche aus einer Preisminderung oder
Vertragsauflosung verjahren drei Monate nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist. Im Fall von Rechtsmangeln tritt
die Verjahrung zwei Jahre, bei einer unbeweglichen Sache drei Jahre nach dem Zeitpunkt ein, zu dem der Mangel
dem Ubernehmer bekannt wird. Wenn der Ubernehmer dem Ubergeber den Mangel innerhalb der
Verjahrungsfrist anzeigt, kann er den Mangel zeitlich unbeschrankt durch Einrede gegen die Entgeltforderung des
Ubergebers geltend machen.

4. (4)Die Parteien kénnen eine Verkilrzung oder Verlangerung der in Abs. 1 bis 3 vorgesehenen Fristen vereinbaren.

In Kraft seit 01.01.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 933 ABGB Gewährleistungsfrist; Verjährung
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


